
 

 

 

Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchten wir Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten informieren:  
 
1. Ya Salam – Integratives Begegnungscafé für Menschen ab ca. 50 Jahren am 23. Juli 2018 
Geflüchteten Menschen in der zweiten Lebenshälfte fällt es oft schwer, Anschluss an die deutsche 
Gesellschaft zu finden: Die deutsche Sprache zu erlernen, ist nicht mehr so leicht wie mit Anfang 20, 
und es gibt selten Angebote speziell für ältere Geflüchtete, bei denen ihre besonderen Bedürfnisse 
und Wünsche zur Sprache kommen. Ihre Flucht bedeutet für sie häufig die totale Entwurzelung aus 
Beruf, sozialem Netzwerk und ihrem sozialen Status – ohne eine echte Chance, sich etwas Ähnliches 
in der neuen Heimat aufbauen zu können. 
Mit dem Begegnungscafé der Malteser Flüchtlingshilfe in Würzburg gibt es für Menschen ab ca. 50 
Jahren – oder solche, die sich angesprochen fühlen –  eine erste Anlaufstelle. Veranstaltungsort ist 
Firas Feinkost (Erthalstraße 44; 97074 Würzburg). Beginn ist am 23. Juli 2018 um 16 Uhr. Bei Fragen 
können Sie sich an Barbara Griesbach wenden (barbara.griesbach@malteser.org). Angehängt finden 
Sie die Einladung zum Begegnungscafé (PDF 180723_YaSalam). 
 

 
 
2. MIT:DENK 2018 - Tagung für Geflüchtete und Jugendarbeiter/innen vom 20. bis 22. Juli in 
Augsburg 
Die MIT:DENK ist eine Tagung des Bayerischen Jugendrings (BJR) für Geflüchtete und Aktive aus der 
Jugendarbeit. Ziel der Tagung ist es, gemeinsam mit allen Beteiligten politische Forderungen zu 
entwickeln, die die Jugendarbeit und junge Geflüchtete im Themenfeld Flucht und Asyl betreffen. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer können eigene Themen setzen und diskutieren, außerdem gibt es 
Vorträge von internationalen Referent/innen. MIT:DENK 2018 findet vom 20. bis zum 22. Juli 2018 in 
Augsburg statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Für Ehrenamtliche und Geflüchtete aus Bayern 
übernimmt der BJR die Reise- und Übernachtungskosten. Auch für Verpflegung ist gesorgt. 
Anmeldungen sind hier möglich: https://www.bjr.de/service/termine/anmeldung/mitdenk2018.html. 
Weitere Informationen erhalten Sie in der angehängten Einladung (PDF 180720_Flyer_MitDenk2018)  

 
 
3. Start des zweiten Jahreskurses für Geflüchtete der DHBW-Mosbach in Bad Mergentheim  
In dem einjährigen Programm "Jahreskurs zur Vorbereitung auf eine duale Ausbildung/ein duales 
Studium (DHBW) für Neuzugewanderte" werden die Teilnehmenden durch intensive Deutschkurse, 
Grundlagenkurse zur Mathematik in Wirtschaft und Technik, berufsvorbereitende Module, Fachkurse 
in Technik, Wirtschaft und Soziales sowie Praktika bei dualen Partnerunternehmen auf eine duale 
Ausbildung oder ein duales Studium vorbereitet. Am 3. September starten am Zentrum für 
Internationale Fachkräfte (ZIF) am Campus der DHBW in Bad Mergentheim zwei neue Kurse: Der 
bisherige Jahreskurs geht in die zweite Halbzeit mit dem Programm vormittags Deutsch B2<C1 und 
nachmittags ‚Integration und Arbeit‘ Teil 2. Der neue Jahreskurs startet mit dem Programm vormittags 
Deutsch B1>B2 und nachmittags ‚Integration und Arbeit‘ Teil 1. Die Kurse sind grundsätzlich auch 
kombinierbar und können durch das BAMF oder die Arbeitsagentur gefördert werden. Interessierte 
können sich bei Fragen an Herrn Stefan A. Riedl wenden (E-Mail: zif@mosbach.dhbw.de; Telefon: 
07931 530-705 ). Weitere Informationen finden Sie auch hier: http://zif.mosbach.dhbw.de/.  
 
Grundsätzliche Informationen zu Sprachkursen und zu weiteren Bildungsangeboten in Würzburg und 
Umgebung für Geflüchtete finden Sie auch auf der Homepage der Bildungskoordinatorin für 
Neuzugewanderte im Landkreis Würzburg: 
https://www.landkreis-wuerzburg.de/B%C3%BCrger-Politik-Verwaltung/Landratsamt-
Fachbereiche/Bildungskoordination-f%C3%BCr-Neuzugewanderte. 
 
 
 
4. Fachtagung „WIR machen Heimat“ am 13. Oktober 2018 in Würzburg 
Die Fachtagung „WIR machen Heimat“ am 13. Oktober 2018 im Jugendkulturhaus Cairo in Würzburg 
möchte Menschen in Unterfranken, die für geflüchtete Jugendliche aktiv sind, miteinander vernetzen. 
Wo gibt es bereits Kontakte und einen Austausch, wo kann künftig noch besser zusammengearbeitet 
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Geflüchteten Menschen in der zweiten Lebenshälfte fällt es oft schwer, Anschluss an die 


deutsche Gesellschaft zu finden: Die deutsche Sprache zu erlernen, ist nicht mehr so leicht 


wie mit Anfang 20, und es gibt selten Angebote speziell für ältere Geflüchtete, bei denen 


ihre besonderen Bedürfnisse und Wünsche zur Sprache kommen.  


Ihre Flucht bedeutet für sie häufig die totale Entwurzelung aus Beruf, sozialem Netzwerk 


und ihrem sozialen Status – ohne eine echte Chance, sich etwas Ähnliches in der neuen 


Heimat aufbauen zu können. 


Mit unserem Begegnungscafé für Menschen ab ca. 50 Jahren – oder solche, die sich 


angesprochen fühlen – möchten wir eine erste Anlaufstelle schaffen. Unsere Malteser 


Integrationslotsen sind im selben Alter und freuen sich über einen spannenden und 


informativen Austausch. 


Wann:  ab dem 9. Juli 2018 von 16 bis 18 Uhr; danach montags alle 14 


Tage (23. Juli, 6. August, usw.)  


Wo:  Firas‘ Feinekost, Erthalstraße 44, 97074 Würzburg  


Wer:  Menschen aller Nationen und beider Geschlechter ab ca. 50 


Jahren 


Gerne dürfen Sie diese Einladung an mögliche interessierte 


TeilnehmerInnen weiterreichen. Weitere Informationen bekommen 


Sie bei Barbara Griesbach unter 0931 4505-207 oder per Mail 


barbara.griesbach@malteser.org.  


Ya Salam 


Integratives Begegnungscafé  


für Menschen ab ca. 50 Jahren 
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Denken, fordern, formulieren 
 
Barcamp für Geflüchtete   
Auf der NEU:DENK2017 formulierten junge Geflüchtete 
und Jugendarbeiter_innen ihre Bedarfe und erarbeiteten 
politische Forderungen. 2018 organisiert der Bayerische 
Jugendring (BJR) zusammen mit dem Stadtjugendring 
Augsburg die MIT:DENK2018. Wieder geht es um politi-
sche Entscheidungen im Themenfeld Flucht und Asyl, 
die Jugendarbeit und junge Geflüchtete betreffen. Die 
MIT:DENK2018 lädt sie als Expert_innen in eigener 
Sache ein.  
 
Politische Forderungen stellen  
Ziel von MIT:DENK2018 ist es, jungen Geflüchteten und 
Jugendarbeiter_innen den Raum zu geben, ihre eigenen 
Themen zu diskutieren und zu dokumentieren. Die 
Ergebnisse des Barcamps fließen in die eigene Arbeit 
vor Ort ein und sind Grundlage für die verschiedenen 
Gremien des BJR. Zum Abschluss gibt es die Möglich-
keit, eigene Themen und Forderungen mit Menschen 
außerhalb der Jugendarbeit zu diskutieren. 
 
Mitmachen und mitdenken  
 


 Das Barcamp MIT:DENK2018 findet vom 20. bis 22. 
Juli 2018 in Augsburg statt.  


 Zielgruppe sind Ehrenamtliche und Fachkräfte aus 
der Jugendarbeit mit jungen Geflüchteten sowie 
junge Geflüchtete, die Jugendarbeit und –politik 
mitgestalten wollen.  


 Eigene Themen setzen und diskutieren. 
 Inputs von internationalen Referent_innen. 
 Die Ergebnisse werden direkt mit Entscheidungsträ-


ger_innen aus der Politik diskutiert. 
 


Programm 
 
Freitag, 20.07.2018 
Bis 18.00 Uhr Anreise, Anmeldung, Zimmer beziehen 
18.00 Uhr ___ Abendessen 
19.00 Uhr ___ Begrüßung 
19.15 Uhr ___ Inputvorträge der Referent_innen 
20.30 Uhr ___ Input zur Methode Barcamp 
21.00 Uhr ___ Abendprogramm 
 
Samstag, 21.07.2018 
09.00 Uhr ___ Plenum: Erstellung des Sessionplans 
11.00 Uhr ___ Session 1 
12.00 Uhr ___ Mittagspause 
14.00 Uhr ___ Session 2 
15.00 Uhr ___ Session 3 
16.00 Uhr ___ Kaffeepause 
16.30 Uhr ___ Session 4 
17.30 Uhr ___ Tagesabschluss 
18.00 Uhr ___ Abendessen 
19.30 Uhr ___ Abendprogramm 
 
Sonntag 22.07.2018 
09.00 Uhr ___ Session 5: Reflexion 
10.00 Uhr ___ Vorbereitung Ergebnispräsentation 
11.00 Uhr ___ Präsentation Ergebnisse & Diskussion 


mit Entscheidungsträger_innen 
13.00 Uhr ___ Mittagessen & Ende der Veranstaltung 
 


Überblick MIT:DENK2018 
 
Die MIT:DENK2018 stellt die eigenen Anliegen von 
Geflüchteten und Aktiven im Feld der Jugendarbeit 
mit Geflüchteten in den Mittelpunkt. Dabei kann es 
um Flucht, Asyl, Politik, Religion, Kultur, Freizeit, 
Bildung, Beruf, Integration, Heimat, Zukunft oder um 
andere Themen gehen.   
 
Methode Barcamp 
Ein Barcamp ist ein offenes Format. Jede_r Teilneh-
mer_in kann ein Thema mitbringen, das im Plenum 
vorgestellt wird. Sobald mehrere Leute darüber spre-
chen wollen, wird es als „Session“ (z.B. Diskussions-
runde) eingeplant. Aus den vielen verschiedenen 
Themen entsteht somit ein Plan und jede_r kann sich 
aussuchen, wann er/sie bei welchem Thema mit-
macht. Die Session wird dokumentiert, so dass am 
Schluss die Ergebnisse für alle zugänglich sind. Für 
diese Arbeitsphase ist der ganze Samstag eingeplant.  
 
Im Dialog mit Macher_innen  
Die Ergebnisse der intensiven Arbeit werden am 
Sonntag einem weiteren Publikum präsentiert. Dazu 
werden u.a. politische Entscheidungsträger_innen 
und Akteur_innen aus der Arbeit mit Geflüchteten 
geladen mit denen die Ergebnisse und Anliegen dis-
kutiert werden können. 
 
Nachhaltigkeit 
Die Veranstaltung wird begleitet von Vertreter_innen 
des Landesvorstandes des BJR, sowie von Vertre-
ter_innen bayerischer Landesjugendverbände. Sie 
nehmen die Ergebnisse von MIT:DENK2018 mit in 
ihre weitere Arbeit. Ebenso können alle Teilneh-
mer_innen die Ergebnisse und Erfahrungen des Bar-
camps sowie die entstandenen Netzwerke weiterhin 
nutzen. Die Ergebnisse der NEU:DENK2017 bildeten 
u.a. die Grundlage für das Positionspapier „Für ein 
Klima der Menschenfreundlichkeit“ des BJR. 







> Anfahrt  
 
Jugendzentrum villa  
Kanalstr. 15 
86153 Augsburg  


 
Anmeldung: 
Bis zum 09.07.2018 auf www.bjr.de/mitdenk 
 
Kontakt: 
Manina Ott, Projektkoordination Flüchtlinge werden 
Freunde, ott.manina@bjr.de, tel 089 5145835 
 
Lea Sedlmayr, Referentin für europäische Jugendpolitik  
sedlmayr.lea@bjr.de, tel 089 5145846 
 


MIT:DENK2018 
Barcamp für Geflüchtete und Praktiker_innen 
20.—22. Juli 2018 in Augsburg 


 


Bayerischer Jugendring 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 


Herzog-Heinrich-Straße 7 
80336 München 


tel 089/51458-0 
fax 089/51458-88 
info@bjr.de  
www.bjr.de 


Fo
to


: B
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MIT:DENK2018 
 
Junge Geflüchtete und Praktiker_innen der Jugendar-
beit mit Geflüchteten diskutieren gemeinsam ihre 
Themen im Bereich Flucht. 
 
Was 


 Eigene Themen diskutieren und dokumentieren 
 Stimmen aus der Praxis Gehör verschaffen 
  Erfahrungen aus der Jugendarbeit zusammentragen 


und in konkrete Forderungen umsetzen 
 
Wer 


 Junge Geflüchtete 
 Fachkräfte und Ehrenamtliche, die direkt mit jungen 


Geflüchteten in der Jugendarbeit aktiv sind 
 
Wie 


 Praxisbezogene und politische Impulsreferate, die 
zum Nachdenken anregen und den Blick weiten 


 Barcamp: verschiedene Diskussionsrunden von den 
Teilnehmer_innen selber geleitet 


 Präsentation und Diskussion mit Entscheidungsträ-
ger_innen 


 
Wann 
20.—22.7.2018 
 
Wo 
Jugendzentrum villa, Augsburg 
http://www.sjr-a.de/jugendhaeuser-einrichtungen/villa 
 
Kosten 
Die Tagung wird über Mittel des Aktionsprogramms 
Flüchtlinge werden Freunde finanziert, die Teilnahme ist 
kostenlos. Für Ehrenamtliche und Geflüchtete über-
nimmt der BJR die Reise- und Übernachtungskosten. Für 
Verpflegung ist gesorgt. 
 
Sprache 
Arbeitssprache ist deutsch. Dolmetscher_innen sind 
nach Bedarf anwesend. 
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Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

werden, um aktuelle Herausforderungen zu meistern? Diesen und anderen Fragen wird während der 
Tagung nachgegangen werden. Dazu werden spannende Workshops angeboten. Anmeldungen sind 
bis zum 14. September unter folgendem Link möglich: http://www.jugend-unterfranken.de/fachtagung-
wir-machen-heimat/. Alle wichtigen Informationen finden Sie in der angehängten Broschüre (PDF 
181023Wir machen Heimat). 
 

 
 
5. Informationsfilm zur freiwilligen Rückkehr 
Auf der Informationsplattform „www.returningfromgermany.de“ zeigen das BAMF und die IOM einen 
neuen Erklärfilm zur freiwilligen Rückkehr. In dem Film werden verschiedene Unterstützungsangebote 
aufgezeigt und beispielhaft wird erklärt, wie eine freiwillige Rückkehr ablaufen kann. Der Film ist in 
Deutsch und in acht weiteren Sprachen verfügbar. Bei Interesse können Sie sich die 
verschiedensprachigen Filme hier ansehen: https://www.youtube.com/user/IOMDeutschland.  
 
Geflüchtete, die sich mit dem Thema freiwillige Rückkehr auseinandersetzen, können sich in 
Würzburg an die Zentrale Rückkehrberatung in Westbayern wenden. Die Beratung dort ist 
ergebnisoffen. Gemeinsam mit den Ratsuchenden wird eine Perspektive für eine Rückkehr in Würde 
entwickelt. Kontaktdaten finden Sie hier: https://zrb-nordbayern.de/kontakt/.  
 
6. Hinweise zum Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten Ausländer in Deutschland 
Im Zusammenhang mit dem ab 01.08.2018 rechtlich möglichen Familiennachzug zu subsidiär 
Schutzberechtigten Ausländern in Deutschland möchte die Visastelle für syrische Staatsangehörige im 
Deutschen Generalkonsulat in Istanbul darauf hinweisen, dass ab 1. August 2018 enge 
Familienangehörige (Ehegatten, minderjährige ledige Kinder und Eltern von minderjährigen Kindern) 
Visa für den Nachzug zu subsidiär Schutzberechtigten in Deutschland beantragen können. Die 
Terminregistrierung diesbezüglich ist künftig nur über folgenden Link möglich: 
https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?request_locale=de&locationCode=subs.  
Die Nachricht des Generalkonsulats mit weiteren wichtigen Informationen zur Antragsstellung ist 
dieser E-Mail angehängt (PDF Generalkonsulat_Istanbul_Familiennachzug). 
In einem weiteren Dokument der IOM finden sich außerdem offizielle Informationen des Auswärtigen 
Amts zu Fragen wie „Wo kann ich den Familiennachzug beantragen?“, „Wie lange dauert es, bis ich 
einen Termin bei der Auslandsvertretung/IOM bekomme?“ oder „Was kann ich tun, wenn ich oder 
mein Kind bald volljährig werden?“. Auch mögliche Unterstützungsmöglichkeiten durch die IOM 
werden dort aufgezeigt. Das Dokument finden sie ebenfalls im Anhang dieser E-Mail (PDF 
Informationen_SchutzberechtigteSubs_IOM).  
 

 
 
7. Tanz-Theater-Projekt für Geflüchtete sucht noch Teilnehmer  
Das Tanz-Theater-Projekt im „Salon77“ist im März diesen Jahres als Pilotprojekt angelaufen. Mit 
Rhythmus, Musik und Spiel werden in dem Tanz-Theater-Projekt die eigene Fluchtgeschichte 
(Herkunft) und das neue Leben in Deutschland (Ankunft) thematisiert. Durch die spielerischen und 
musischen Elemente sollen eigene Erfahrungen und Vorstellungen der Geflüchteten aus der Distanz 
reflektiert werden und gleichzeitig die Haltung für das Leben in einer neuen Umgebung gestärkt 
werden. Das Projekt ist für einen Zeitraum von sechs Monaten angesetzt und endet mit einer 
öffentlichen Aufführung. Geprobt wird immer samstags von 15 Uhr bis 17 Uhr, angeleitet von 
erfahrenen Dozenten. Das Projekt wird von „Demokratie Leben!“ gefördert und ist kostenfrei. Es 
werden noch männliche und weibliche Geflüchtete gesucht, die Lust haben sich verbindlich in das 
Projekt mit einzubringen! Weitere Informationen gibt es im beigefügten Aushang (PDF 
Tanz_Theater_Projekt18).  
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Teilnahmebedingungen und Organisatorisches


Das Angebot richtet sich an ehren- und hauptamtlich 
Engagierte in der Kinder- und Jugendarbeit.


Veranstalter:


Das Treffen wird organisiert im Rahmen einer Koope-
ration zum Aktionsprogramm „Flüchtlinge werden 
Freunde“ des Bayerischen Jugendrings. 


Beteiligte Organisationen und Personen:


Bezirksjugendring Unterfranken:
Christian Gündling und Götz Kolle


Evangelische Landjugend 
Unterfranken:
Tanja Rupprecht


Paritätischer Wohlfahrtsverband 
Unterfranken:
Sandra Baumeister


Stadtjugendring Aschaffenburg:
Andrea Hefter


Die Tagung ist als Kick-off-Treffen für weitere Vernet-
zungsmöglichkeiten zum Thema „Flüchtlinge wer-
den Freunde“ zu betrachten. Sie kann aber auch als 
einmalige Fachtagung von den Teilnehmenden genutzt 
werden.


Anmeldung bitte bis 14.09.2018
beim Bezirksjugendring Unterfranken


http://www.jugend-unterfranken.de/anmel-
dung-fachtagung-fwf/


Fachtagung


„WIR machen Heimat“
Aufbau eines Netzwerks 
für Jugendarbeit mit Gefl üchteten 
in Unterfranken


Samstag,13. Oktober 2018


im Jugendkulturhaus Cairo
Fred-Joseph-Platz 3, Würzburg


www.cairo.wue.de


Bitte bei der Anmeldung angeben, an welchen Work-
shops Interesse besteht.


Danke!







Programm


Samstag, 13. Oktober 2018


10:00 Uhr Ankommen, Stehkaffee & „Hallo!“


10:00 Uhr Begrüßung


10:30 Uhr Who-is-who?
      Aktive stellen sich und ihre Arbeit kurz vor


12:30 Uhr Mittagssnack und Pause


13:30 Uhr Workshops an Thementischen


   „Atlas der Herausforderungen“
   was uns aktuell bewegt


   Aktueller rechtlicher Rahmen, Zuständigkeiten 
    und Grenzen kennen


   Schnittstelle Bildung und Jugendarbeit


   Nach dem Willkommens-Hype - Wie geht es 
    weiter?


   Stammtischparolen- Argumentationstraining 
     gegen rechts


   Braucht Jugendarbeit Familienarbeit? Ansätze 
    und Erfahrungen


   Perspektivwechsel: Erfahrungen mit unseren 
    Angeboten - Gefl üchtete berichten


          (Runde 1 bis 14:45 Uhr, Runde 2 bis 16:15 Uhr)


16:30 Uhr Schlussplenum


17:00 Uhr voraussichtliches Ende


Aktiv für Jugendliche mit Fluchterfahrung?!


Mit Sicherheit habt auch ihr eure Erfahrungen gemacht, 
habt euch engagiert, gefl üchtete Jugendliche 
eingeladen, beraten, eingebunden, etwas gemein-
sam mit ihnen gemacht. Vielleicht sind sie ein fester 
Bestandteil eurer Arbeit geworden? Vielleicht wollt 
ihr diesen sogar noch weiter ausbauen oder schlicht 
etablieren?


WIR machen Heimat! 
Fachkräfte der Jugendarbeit, ehrenamtliche Helfer-
kreise, Betreuer*innen von Wohngruppen, Lehrer*in-
nen, Erzieher*innen, Beratungsstellen; Mitarbei-
ter*innen von Vereinen, aktiven Organisationen oder 
Gemeinschaftsunterkünften … zusammen wollen wir 
gefl üchteten Jugendlichen Heimat geben und Perspek- 
tiven schaffen – doch arbeiten wir schon zusammen?


Fachtagung
Am 13.10.18 wollen wir die Menschen zusammenbrin-
gen, die in Unterfranken aktiv mit gefl üchteten Kindern 
und Jugendlichen bzw. ihren Familien arbeiten: in der 
Bildungsarbeit, in der Jugendhilfe, der Jugendarbeit, 
als Ehrenamtliche oder Fachkräfte. Ziel ist es, uns 
gegenseitig kennen- und nutzen zu lernen, damit wir 
aktuelle Herausforderungen zusammen angehen, Syner-
gien entdecken und nutzen können.


Nachhaltige Jugendarbeit braucht ein Netzwerk!
Lasst uns bestehende Kontakte und Netzwerke in 
Unterfranken zusammenbringen und ein Netzwerk zum 
Austausch, zur Weiterbildung, zum Aufbau und zur 
Pfl ege von Kontakten schaffen! 


Denn gemeinsam geht es leichter! - wir freuen uns auf 
euch!
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Sehr geehrte Damen und Herren,  


die Visastelle für syrische Staatsangehörige des Generalkonsulats Istanbul möchte im 


Zusammenhang mit dem ab 01.08.2018 rechtlich möglichen Familiennachzug zu subsidiär 


Schutzberechtigten Ausländern in Deutschland auf Folgendes hinweisen:  


Am 16. März 2018 ist das Gesetz zur Verlängerung der Aussetzung des Familiennachzugs zu 


subsidiär Schutzberechtigten in Kraft getreten. Damit bleibt der Familiennachzug zu subsidiär 


Schutzberechtigten bis zum 31. Juli 2018 ausgesetzt. Anschließend kann – für bis zu 1000 


Personen pro Monat – Ehegatten oder minderjährigen ledigen Kindern von subsidiär 


Schutzberechtigten bzw. den Eltern von minderjährigen subsidiär Schutzberechtigten aus 


humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.  


Ab dem 01.08.2018 werden enge Familienangehörige (Ehegatten, minderjährige ledige 


Kinder und Eltern von minderjährigen Kindern) von in Deutschland lebenden subsidiär 


Schutzberechtigten Visa zum Zwecke des Nachzugs beantragen können. Nachzugswillige 


Familienangehörige können sich bereits jetzt auf dieser Internetseite für einen Termin zur 


Abgabe des Visumantrags registrieren:  


https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?request_locale=de&locationCo


de=subs  


   


Die bisher in der Türkei erfolgte Terminregistrierung für Termine des Familiennachzug zu 


syrischen subsidiär Schutzberechtigten über die Homepage des Dienstleisters IDATA ist nicht 


mehr möglich. Bisher erfolgte Terminregistrierungen behalten jedoch Ihre Gültigkeit.  


Die Terminbuchung für den Familiennachzug zu nicht subsidiär schutzberechtigten Syrern 


erfolgt weiterhin über die Homepage des Dienstleisters IDATA.  


Achtung: Antragsteller die bereits eine Terminregistrierung zur Beantragung eines Visum 


zum Nachzug zu einem subsidiär Schutzberechtigten in Deutschland vorgenommen haben, 


werden von der Internationalen Organisation für Migration (IOM), der UN Migrationsagentur 


im Rahmen des Familienunterstützungsprogramms (FAP) kontaktiert werden. 


Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Ihre Terminregistrierung noch gültig ist, oder wenn sich 


Ihre Kontaktdaten seit Ihrer Terminregistrierung geändert haben (Telefonnummern und 


Mailanschriften), dann sollten Sie sich mit IOM in Verbindung setzen:  


IOM ISTANBUL FAP Office  


Bestekar Şevki Bey Sokak No: 9 


Balmumcu Mah. 


Beşiktaş/Istanbul 


+90 212 4010250 


Email: info.fap.tr@iom.int  


 Mit freundlichen Grüßen  


Ihre Visastelle für syrische Staatsangehörige  


Deutsches Generalkonsulat Istanbul 



https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?request_locale=de&locationCode=subs

https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?request_locale=de&locationCode=subs
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Informationen zum Verfahren 


Hier finden Sie allgemeine Informationen zum Familiennachzug zu Schutzberechtigten. Weitere 


Informationen zum Verfahren an den einzelnen Auslandsvertretungen finden Sie auf den jeweiligen 


Internetseiten. 


Aktuell: Informationen zur Neuregelung des Familiennachzugs zu 


subsidiär Schutzberechtigten ab dem 1. August 2018 


Ab 1. August 2018 kann Nachzug zu subsidiär Schutzberechtigten für Angehörige der Kernfamilie, 


begrenzt auf 1.000 Personen pro Monat, gewährt werden.  


Im Folgenden finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit der 


Neuregelung:  


1. Wer darf zu Angehörigen mit subsidiärem Schutz nachziehen? 


Die Möglichkeit des Familiennachzugs besteht für Angehörige der sogenannten Kernfamilie – das 


sind der Ehegatte, minderjährige ledige Kinder und Eltern von minderjährigen Kindern, die ohne 


personensorgeberechtigtes Elternteil in Deutschland leben.  


Der Nachzug ist auf insgesamt 1.000 Personen pro Monat begrenzt und setzt voraus, dass ein 


humanitärer Grund vorliegt. Die Entscheidung über die Nachzugsberechtigung wird im Rahmen des 


Visumverfahrens getroffen.  


Das Gesetz enthält eine beispielhafte Aufzählung von humanitären Gründen. Berücksichtigt werden 


insbesondere die Dauer der Trennung der Familie, die Beteiligung minderjähriger lediger Kinder, 


bestehende Gefahren für Leib und Leben sowie schwere Krankheit, schwere Behinderung oder 


schwere Pflegebedürftigkeit.  


Bei der Entscheidung über die Nachzugsberechtigung werden Bemühungen, sich in die deutsche 


Gesellschaft zu integrieren, positiv berücksichtigt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der 


Lebensunterhalt und/oder der Wohnraum gesichert werden können oder besondere Fortschritte beim 


Erwerb von Deutschkenntnissen oder ein Studium in Deutschland nachgewiesen werden. Umgekehrt 


werden insbesondere begangene Straftaten bei der Entscheidung über die Nachzugsberechtigung 


negativ berücksichtigt.  


Ein Antrag auf Familiennachzug ist grundsätzlich abzulehnen, wenn ein Ausschlussgrund (z.B. 


schwerwiegende Straftaten, keine Bleibeperspektive des subsidiär Schutzberechtigten im 


Bundesgebiet, Ehe wurde nach der Flucht geschlossen) vorliegt. 



https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/deutsche-auslandsvertretungen





2. Wo kann ich den Familiennachzug beantragen? 


Anträge können bei der zuständigen Botschaft oder dem zuständigen Generalkonsulat gestellt werden. 


In Amman, Beirut und Erbil nimmt IOM die Anträge entgegen, in Istanbul berät IOM vor 


Antragstellung beim Generalkonsulat. 


Nachzugswillige Angehörige können sich über die Internetseite der jeweils zuständigen 


Auslandsvertretung für einen Termin registrieren oder gelangen hier direkt zur zentralen Terminliste.   


3. Muss ich mich noch einmal in die Terminliste eintragen, wenn ich 


mich früher schon gemeldet hatte? Was muss ich tun, wenn sich 


meine Kontaktdaten in der Zwischenzeit geändert haben? 


Bereits bestehende Terminregistrierungen behalten ihre Gültigkeit. Soweit sich Antragsteller bereits 


bei einer Auslandsvertretung in eine Terminliste eingetragen haben, können sie sich direkt mit IOM in 


Verbindung setzen, um die Registrierung zu bestätigen, um mitzuteilen, ob sich die Kontakt- oder 


Passdaten geändert haben und um zu klären, ob sie bereits über alle erforderlichen Unterlagen zur 


Antragstellung verfügen. 


4. Wie lange dauert es, bis ich einen Termin bei der 


Auslandsvertretung/IOM bekomme? 


Grundsätzlich werden die Terminregistrierungen chronologisch abgearbeitet. Ausnahmen sind nur in 


besonders begründeten, dringenden humanitären oder medizinischen Notfällen möglich. In Fällen, in 


denen der Schutzberechtigte in Deutschland demnächst volljährig wird, bemüht sich die 


Auslandsvertretung um eine zügige Terminvergabe; eine bevorzugte Entscheidung über die 


Gewährung des Familiennachzuges ist damit jedoch nicht verbunden. 


Die Wartezeit auf den Termin hängt also davon ab, wann der Antragsteller sich registriert hat, wie 


groß die Nachfrage an Terminen am jeweiligen Antragsort ist und wie viele Anträge dort pro Tag 


angenommen werden können. 


5. Ist für den Familiennachzug zum subsidiär Schutzberechtigten eine 


fristwahrende Anzeige erforderlich? 


Nein. Eine Frist zur Beantragung des Familiennachzuges zu subsidiär Schutzberechtigten besteht 


nicht.  


6. Muss ich Lebensunterhalt und Wohnraum für meine Familie selbst 


bezahlen können, damit meine Angehörigen nachziehen können? 


Nein. Die Sicherung von Lebensunterhalt und Wohnraum ist keine Voraussetzung für den Nachzug zu 


subsidiär Schutzberechtigten (§ 36a Abs. 1 S. 2 letzter Halbsatz AufenthG). Es wird jedoch als 


Integrationsleistung bei der Auswahlentscheidung für das Kontingent positiv berücksichtigt, wenn 


Lebensunterhalt und/oder Wohnraum aus eigenen Mitteln bestritten werden können.  



https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?request_locale=de&locationCode=subs





7. Wie weise ich nach, dass ich schwerwiegend krank oder 


pflegebedürftig bin oder eine schwere Behinderung habe?  


Die gesetzliche Regelung sieht die Vorlage einer qualifizierten Bescheinigung für den Nachweis der 


schwerwiegenden Erkrankung, der Pflegebedürftigkeit im Sinne schwerer Beeinträchtigung der 


Selbständigkeit oder der Fähigkeiten bzw. der schweren Behinderung vor. Empfehlenswert ist daher 


der Nachweis durch Vorlage eines ärztlichen Attestes, das von einem zugelassenen Arzt ausgestellt 


wurde, aussagekräftig ist und möglichst auf folgende Aspekte eingeht: 


o die tatsächlichen Umstände, auf deren Grundlage eine fachliche Beurteilung erfolgt 


ist: Dies kann z.B. durch die Darstellung der Krankheitsvorgeschichte sowie Zeitpunkt 


oder Zeitraum der entsprechenden Tatsachenerhebung erfolgen; 


o die Methode der Tatsachenerhebung: z.B. durch Angabe, welche Untersuchungen 


ggfs. vorgenommen worden sind, um andere Befunde auszuschließen; sind einzelne 


Tatsachen unter Hinzuziehung anderer Angehöriger von Heilberufen ermittelt worden, 


ist dies substantiiert anzugeben; ebenso ist anzugeben, welche Angaben (insbesondere 


zur Anamnese) auf eigenen Angaben des betroffenen Ausländers oder auf Angaben 


Dritter, etwa von Angehörigen, beruhen; 


o die fachlich-medizinische Beurteilung des Krankheitsbildes (Diagnose): Es handelt 


sich um die Schlussfolgerung, die sich aus den gemäß a dargestellten Tatsachen nach 


Anwendung der gemäß b genannten Untersuchungen nach dem Stand der Medizin 


fachlich ergibt; 


o den Schweregrad der Erkrankung: Hierbei handelt es sich um ein Element der 


fachlich-medizinischen Beurteilung; auch die Angaben zum Schweregrad der 


Erkrankung sind also aus den gemäß a dargestellten Tatsachen nach Anwendung der 


gemäß b genannten Untersuchungen abzuleiten; 


o die Folgen, die sich nach ärztlicher Beurteilung aus der krankheitsbedingten Situation 


voraussichtlich ergeben: Hierbei ist auf die Folgen für die Gesundheit des betroffenen 


Ausländers abzustellen, die mit einer freiwilligen Rückkehr oder einer zwangsweisen 


Rückführung einhergehen würden; es muss ein Bezug zur Erkrankung und ihrem 


Schweregrad bestehen; beachtlich sind nur ärztlich beurteilbare Schlussfolgerungen in 


der Bescheinigung, nicht aber zum Beispiel Mutmaßungen zu Verhältnissen in einem 


möglichen Zielstaat nach einer Rückkehr des betroffenen Ausländers; zulässig und 


beachtlich sind allerdings etwa Ausführungen zu gesundheitlichen Folgen, wenn 


bestimmte Behandlungs- oder Therapiemöglichkeiten entfallen. 


Wenn das Attest nicht in deutscher oder englischer Sprache vorliegt, fügen Sie bitte eine beglaubigte 


Übersetzung bei. In Beirut und Amman kann auch eine medizinische Begutachtung durch IOM 


erfolgen. Hierfür wenden Sie sich bitte an mhfap.lb@iom.int. Allgemeine Fragen zum medizinischen 


Dienst von IOM richten Sie bitte an fap.mha@iom.int.   


 


8. Was passiert, wenn ich nicht unter den 1.000 Personen bin, die in 


einem Monat nachziehen dürfen? Muss ich dann einen neuen Antrag 


stellen? 


Nein, eine neue Antragstellung ist nicht nötig.  



mailto:mhfap.lb@iom.int

mailto:fap.mha@iom.int





9. Was bedeutet die Dauer der Trennung?  


Für die Gewährung des Familiennachzuges ist keine Mindestdauer für eine Trennung notwendig. Die 


Dauer der Trennung wird jedoch bei der Gewichtung der humanitären Gründe berücksichtigt.  


10. Was kann ich tun, wenn ich oder mein Kind bald volljährig 


werden? 


Für den Familiennachzug von minderjährigen Kindern zu den Eltern ist entscheidend, dass bereits vor 


Volljährigkeit ein formloser Antrag bei der zuständigen Auslandsvertretung gestellt wird. Aus diesem 


Antrag müssen sich Name, Geburtsdatum, Passnummer der Antragsteller sowie Name, Geburtsdatum 


und Aufenthaltstitel der Referenzperson in Deutschland ergeben. Die Auslandsvertretung wird den 


Antrag quittieren, diese Antwort sollte unbedingt zum Vorsprachetermin mitgebracht werden. Liegt 


nachweislich ein rechtzeitiger formloser Antrag vor, geht die spätere Volljährigkeit, die der Wartezeit 


auf einen Antragstermin oder der Bearbeitungszeit geschuldet ist, nicht zu Lasten des Antragstellers. 


Tritt die Volljährigkeit hingegen vor der Antragstellung ein, kann eine Einreise nur in 


außergewöhnlichen Härtefällen erfolgen. 


Bei einem Nachzug  zu einem minderjährigen Kind in Deutschland sollte bei der Beantragung eines 


Termins bei der Auslandsvertretung auf die in Kürze eintretende Volljährigkeit hingewiesen werden. 


Die Auslandsvertretung bemüht sich dann um eine zügige Terminvergabe; eine bevorzugte 


Entscheidung über die Gewährung des Familiennachzuges ist damit jedoch nicht verbunden.  


 


Allgemeine Informationen zum Familiennachzug 


1. Wer ist Schutzberechtigter? 


Der Begriff des Schutzberechtigten umfasst Asylberechtigte (§ 2 AsylG), Flüchtlinge nach der Genfer 


Flüchtlingskonvention (§ 3 AsylG) und subsidiär Schutzberechtigte (§ 4 AsylG).  


Asylberechtigter ist ein Ausländer, der in seinem Heimatstaat politisch verfolgt wird und als 


Asylberechtigter in Deutschland anerkannt wird.  


Flüchtling ist ein Ausländer, der sich wegen Verfolgung auf Grund seiner Rasse, Religion, 


Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe in 


einem anderen Land befindet.  


Subsidiär Schutzberechtigter ist, wer nicht persönlich verfolgt wird, dem aber dennoch in seinem 


Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht.   


Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) entscheidet über die Anerkennung als  


Asylberechtigter, Flüchtling oder die Gewährung von subsidiärem Schutz. Der Schutzsuchende muss 


dazu persönlich in Deutschland einen Antrag stellen und wird in einem weiteren Termin angehört. Im 


Anschluss daran wird eine Entscheidung getroffen. 







Die folgenden Informationen betreffen nur den Nachzug zu Asylberechtigten und anerkannten 


Flüchtlingen und gelten nicht für den Nachzug zu subsidiär Schutzberechtigten. Zu subsidiär 


Schutzberechtigten ist ab 1. August 2018 ist der Nachzug für Angehörige der Kernfamilie im 


Rahmen eines auf 1.000 Personen pro Monat begrenzten Kontingents möglich. Weitere 


Informationen dazu finden Sie oben unter „Aktuell: Informationen zur Neuregelung des 


Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten ab dem 1. August 2018“. 


 


2. Was bedeutet Familiennachzug? 


Familiennachzug bedeutet, dass Mitglieder der Kernfamilie eines bereits in Deutschland lebenden 


Schutzberechtigten zu diesem nach Deutschland ziehen dürfen. Zur sogenannten Kernfamilie zählen 


Ehepartner und eigene minderjährige ledige Kinder bzw. die Eltern minderjähriger Ausländer, sofern 


sich kein personensorgeberechtigtes Elternteil in Deutschland aufhält. 


Voraussetzung für den Familiennachzug ist, dass der Familienangehörige einen Visumantrag bei der 


zuständigen Auslandsvertretung stellt. Der Familiennachzug kann beantragt werden, sobald die 


Asylberechtigung oder Flüchtlingseigenschaft vom BAMF zuerkannt wurde. Eine Visumerteilung ist 


allerdings erst möglich, wenn für den bereits im Bundesgebiet lebenden Schutzberechtigten ein 


Aufenthaltstitel erteilt wurde.  


Sonstige Familienangehörige (zum Beispiel volljährige Kinder) können den Familiennachzug nur 


unter den engen Voraussetzungen des § 36 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz beantragen. Nach dieser 


Vorschrift ist eine Familienzusammenführung nur dann möglich, wenn eine individuelle 


außergewöhnliche Härte für den Antragsteller selbst oder seine in Deutschland lebenden 


Familienangehörigen vorliegt, die nur durch Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft in 


Deutschland ausgeräumt werden kann. Außerdem muss der Lebensunterhalt für den Aufenthalt in 


Deutschland gesichert sein, einschließlich ausreichenden Krankenversicherungsschutzes.  


3. Kann ein minderjähriges, unbegleitetes Kind in Deutschland, das als 


schutzberechtigt anerkannt ist, seine Eltern und minderjährigen 


Geschwister nachziehen lassen?  


Sofern sich noch kein personensorgeberechtigter Elternteil in Deutschland befindet, haben Eltern von 


minderjährigen Ausländern einen privilegierten Anspruch auf Familiennachzug. Das bedeutet, dass 


auf bestimmte Voraussetzungen wie etwa die Sicherung des Lebensunterhalts verzichtet werden kann. 


Die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen für ein Visum zum Familiennachzug, wie z.B. der 


Nachweis der Identität und der Verwandtschaftsbeziehung, müssen aber erfüllt sein. Wichtig: Der 


Anspruch der Eltern auf Einreise erlischt am 18. Geburtstag des in Deutschland lebenden Kindes 


unwiderruflich.  


Geschwister haben hingegen keinen Anspruch auf den privilegierten Nachzug, solange die Eltern nicht 


bereits in Deutschland sind und selbst als Asylberechtigte oder Flüchtlinge anerkannt wurden. Das 


bedeutet, dass Lebensunterhalt und Wohnraum grundsätzlich gesichert sein müssen, sofern nicht 


besondere Umstände vorliegen (sogenannter „atypischer Fall“). 







4. Mein Kind wird bald 18 Jahre alt und ist immer noch im Ausland – hat 


es trotzdem einen Anspruch auf Familiennachzug nach Deutschland?  


Für den Familiennachzug zu den Eltern ist entscheidend, dass bereits vor Volljährigkeit ein formloser 


Antrag bei der zuständigen Auslandsvertretung gestellt wird. Aus diesem Antrag müssen sich Name, 


Geburtsdatum, Passnummer der Antragsteller sowie Name, Geburtsdatum und Aufenthaltstitel der 


Referenzperson in Deutschland ergeben. Die Auslandsvertretung wird den Antrag quittieren, diese 


Antwort sollte unbedingt zum Vorsprachetermin mitgebracht werden. Sofern der Antrag innerhalb der 


Dreimonatsfrist bei der Auslandsvertretung eingeht, ist eine zusätzliche sogenannte fristwahrende 


Anzeige bei der Botschaft, der zuständigen Ausländerbehörde in Deutschland oder über das 


Internetportal (fap.diplo.de) nicht zusätzlich erforderlich. Liegt nachweislich ein rechtzeitiger 


formloser Antrag vor, geht die spätere Volljährigkeit, die der Wartezeit auf einen Antragstermin oder 


der Bearbeitungszeit geschuldet ist, nicht zu Lasten des Antragstellers. Tritt die Volljährigkeit 


hingegen vor der Antragstellung ein, kann eine Einreise nur in außergewöhnlichen Härtefällen 


erfolgen. 


5. Was bringt mir die Anzeige innerhalb von drei Monaten nach 


Schutzzuerkennung? 


Die Anzeige innerhalb von drei Monaten nach Schutzzuerkennung bringt Erleichterungen in Bezug 


auf die Anforderung der Sicherung von Lebensunterhalt und Wohnraum beim Nachzug von 


Ehepartner und Kindern zu anerkannten Flüchtlingen oder Asylberechtigten.  


a) Nachzug von Ehepartner und minderjährigen ledigen Kindern zu einem anerkannten 


Flüchtling oder Asylberechtigten in Deutschland  


Wer rechtzeitig fristgemäß einen Antrag stellt, zu dem kann Familiennachzug auch dann gewährt 


werden, wenn er nicht genug Geld für den Lebensunterhalt und keinen ausreichenden Wohnraum zur 


Verfügung stellen kann. Zur Fristwahrung muss ein Visumantrag gestellt oder eine fristwahrende 


Anzeige abgegeben werden, die über das Webportal www.fap.diplo.de abgegeben werden kann. Die 


Meldung/Anzeige muss innerhalb von drei Monaten nach der Zuerkennung der Asylberechtigung 


oder der Flüchtlingseigenschaft durch das BAMF geschehen.  


Wichtig: 


Die auf dieser Internetseite erstellte fristwahrende Anzeige wird nicht elektronisch gespeichert 


oder an die zuständige Behörde weitergeleitet. Bitte drucken Sie die fristwahrende Anzeige aus 


und speichern Sie das Dokument als pdf auf einem eigenen, sicheren Datenträger, damit Sie 


oder Ihre Familienangehörigen die fristwahrende Anzeige vorlegen können, wenn Sie das Visum 


in der zuständigen deutschen Auslandsvertretung (Botschaft oder Konsulat) beantragen. Ohne 


Ausdruck kann Ihre fristwahrende Anzeige keine Wirkung entfalten. Eine vorherige 


Übersendung des Ausdrucks an die Auslandsvertretung ist nicht notwendig und kann nicht 


bearbeitet werden, bevor der Visumantrag persönlich abgegeben wurde.  


 


b)  Nachzug von Eltern zu minderjährigen, in Deutschland anerkannten Flüchtlingen oder 


Asylberechtigten 


Für den Nachzug von Eltern zu in Deutschland anerkannten, minderjährigen Schutzberechtigten 


müssen Sie KEINE fristwahrende Anzeige abgeben. Bitte reichen Sie in diesen Fällen Ihre 







Visumanträge nach Terminvereinbarung direkt bei den Auslandsvertretungen ein. Der Visumantrag 


muss so rechtzeitig gestellt werden, dass über den Nachzug entschieden werden und die Einreise 


erfolgen kann, bevor das Kind das 18. Lebensjahr vollendet. 


6. Terminvereinbarung 


Informationen zur Terminvergabe finden Sie auf der Internetseite der für Sie zuständigen 


Auslandsvertretung.  


Kann ich Ihnen schon Unterlagen schicken, mailen oder faxen, bevor der Termin stattgefunden 


hat?  


Solange noch keine persönliche Vorsprache zur Abgabe der Antragsunterlagen erfolgt ist, kann die 


Visastelle eingehende Unterlagen nicht zuordnen oder aufbewahren. Falls Unterlagen bei oder nach 


Ihrem Termin nachgefordert werden, können Sie diese an die Visastelle oder ggf. das zuständige IOM-


Büro senden, aber stets unter Angabe der Personalien des Antragstellers sowie der Antragsnummer.  


Kann ich einen einmal eingerichteten Termin mit einer anderen Person tauschen oder 


verändern?  


Termine sind strikt personengebunden und können nicht getauscht werden. Das gilt auch, wenn der 


Inhaber des Termins ein Verwandter oder Freund von Ihnen ist – wir können von dieser Regel zur 


Vermeidung von Missbrauch keine Ausnahme machen.  


Ich höre immer wieder Gerüchte, dass Termine von der Botschaft oder Dritten verkauft werden 


– stimmt das?  


Das Verfahren der Terminvergabe erfolgt nach festen Regeln und wird streng kontrolliert und 


beaufsichtigt. Der Verkauf von gebuchten Terminen ist nicht möglich. Zulässig ist es, Termine durch 


Dritte zu buchen. Vor der Inanspruchnahme von Visabüros wird ausdrücklich gewarnt. Ein früherer 


Termin wird nur in besonders begründeten, dringenden humanitären oder medizinischen Notfällen 


bzw. baldiger Volljährigkeit eines Minderjährigen vergeben. Unzutreffende Gerüchte über den 


Verkauf von (kurzfristigen) Terminen werden oft von Betrügern gestreut, die damit unrechtmäßig 


Geld verdienen wollen.  


 


7. Wie stelle ich einen Visumantrag? 


Für die Prüfung eines Visumantrags ist es unerlässlich, dass Ihre Familie persönlich in der zuständigen 


deutschen Auslandsvertretung (Botschaft/Konsulat) oder in Amman, Beirut, Erbil und Istanbul bei 


IOM vorspricht. Hierzu müssen die Antragsteller bei der für sie zuständigen Auslandsvertretung bzw. 


bei IOM einen Termin vereinbaren. Aufgrund der zahlreichen Antragsteller kann es zu längeren 


Wartezeiten auf einen Termin kommen. Wir bitten dies zu entschuldigen. 


Die Antragsteller müssen bei ihrem Termin an der deutschen Auslandsvertretung das ausgefüllte 


Visumantragsformular und die weiteren antragsbegründenden Unterlagen (z.B. Heirats-, Geburts- und 


andere Personenstandsurkunden, Pass) einreichen. Sie können Ihrer Familie behilflich sein, indem Sie 


den Antrag bereits  ausfüllen und Ihrer Familie (als pdf-Datei) zusenden (Unterschrift der 


Antragsteller ist erforderlich!). Syrische Antragssteller können das Antragsformular auf dieser 



https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/deutsche-auslandsvertretungen





Interseite nutzen. Antragsteller mit anderer Staatsangehörigkeit können das Antragsformular auf der 


Internetseite der für sie zuständigen deutschen Auslandsvertretung herunterladen. 


8. Wenn die Kinder minderjährig sind, beide Eltern aber schon nach 


Deutschland geflüchtet sind, wer kann dann den Antrag für die 


Kinder stellen?  


Der Antrag kann grundsätzlich nur von beiden Elternteilen gemeinsam gestellt werden. Die Kinder 


können bei ihrer persönlichen Vorsprache jedoch von einem anderen Erwachsenen begleitet werden, 


sofern dieser von beiden Eltern für die Beantragung des Visums schriftlich bevollmächtigt ist. Die 


Vollmacht muss von beiden Elternteilen unterschrieben und die Unterschriften beglaubigt sein.  


9. Meine Kinder entstammen einer vorherigen Ehe. Wer darf/muss den 


Visumsantrag unterschreiben?  


Wenn sich ein Elternteil bereits in Deutschland befindet, muss der andere Elternteil die Visumanträge 


der Kinder bei der Botschaft unterschreiben, auch wenn er selbst nicht mitreist, z.B. weil die Eltern 


geschieden sind. Sollte es nicht möglich sein, dass der andere Elternteil zur Botschaft kommt, muss 


eine schriftliche Genehmigung der Ausreise und des Aufenthalts in Deutschland von dem anderen 


Elternteil vorgelegt werden. Diese muss von einem Notar oder bei Gericht beurkundet worden sein. 


Die Genehmigung muss im Original mit Übersetzung vorgelegt werden.  


Familienunterstützungsprogramm von IOM für Angehörige von 


Schutzberechtigten (einschließlich subsidiär Schutzberechtigter) 


Die Internationale Organisation für Migration (IOM) unterstützt im Rahmen des „Family Assistance 


Programme“ (FAP) Familienangehörige von Schutzberechtigten bei der Ausreise nach Deutschland. 


Ziel des Programms ist es, Antragstellern bei Fragen zum Visumverfahren zu helfen und 


sicherzustellen, dass sämtliche notwendigen Dokumente beim Visumtermin vorgelegt werden können. 


Hierzu hat IOM Familienunterstützungszentren in Istanbul, Beirut, Erbil und Amman eingerichtet.  


Wir bitten alle Antragsteller darum, diese IOM Familienunterstützungszentren vor ihrem Termin für 


die Beantragung eines Visums zum Familiennachzug an deutschen Auslandsvertretungen zu besuchen. 


Durch den Besuch der IOM-Familienunterstützungszentren kann die Visumbearbeitung und damit die 


Ausreise nach Deutschland beschleunigt werden. 


Dort, wo IOM uns unterstützt, sollen alle Antragsteller zunächst zu IOM gehen, wo eine Beratung 


(und ggf. auch eine Anhörung) stattfinden. 


Bitte kontaktieren Sie IOM unter:  


LIBANON 
Mount Lebanon, Metn, Beit El Kikko,  
Bikfaya Main Road, Kamouh BLDG 
+961 4929 111 
Email: info.fap.lb@iom.int  
 



https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/deutsche-auslandsvertretungen
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IRAK 
100m Road, 
Villa no. 4B & 5B, Italian Village 1, Erbil  
+964 66 211 1500 
Email: info.fap.iq@iom.int 
 
TÜRKEI 
Bestekar Şevki Bey Sokak No: 9, 
Balmumcu, 
Beşiktaş/Istanbul 
+90 2124010250 
Email: info.fap.tr@iom.int 
 
JORDANIEN 
Almadeeneh almonwwarah Street 
Behind Ibn Alhaitham hospital  
Abdulla bn Jubair Street – Building No. 7  
Amman 
Tel: +962 791024777 / +962 791024888 / +962 791024999 
Email: info.fap.jd@iom.int  


 


 


 


Wie geht es weiter? Was sind die nächsten Schritte? 


Zum Verfahren beim Nachzug zu subsidiär Schutzberechtigten siehe oben („Aktuell“). 


Für den Nachzug zu anerkannten Flüchtlingen oder Asylberechtigten in Deutschland sind 


folgende Schritte vorzunehmen: 


1. Füllen Sie die fristwahrende Anzeige aus. 


2. Drucken Sie bzw. Ihre Familie die ausgefüllte Anzeige (pdf-Dokument) aus, speichern Sie 


diese zusätzlich auf einem Datenträger und bewahren Sie diese sicher auf. Nur so können Sie 


nachweisen, dass Sie die Frist eingehalten haben. 


3. An Orten mit IOM Beratungszentren (s.o.) wenden Sie sich bitte zunächst an IOM. Ansonsten 


vereinbaren Sie bzw. Ihre Familie einen Termin bei der nächstgelegenen deutschen 


Auslandsvertretung (Botschaft/Konsulat). Beachten Sie die Hinweise auf der Internetseite der 


für Sie zuständigen deutschen Auslandsvertretung.  


a. Informieren Sie sich auf der Internetseite der Auslandsvertretung an der Sie den 


Antrag einreichen über die erforderlichen Unterlagen und bringen Sie diese zum 


Termin mit. Dazu gehören Ausdruck der fristwahrenden Anzeige 


b. Ausgefüllter und unterschriebener Visumantrag 


c. Visumgebühren 


d. Reisepass 



mailto:info.fap.iq@iom.int
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e. Nachweise (i.d.R. legalisierte Urkunden) über die Familienzusammengehörigkeit zum 


Schutzberechtigten in Deutschland. 


4. Füllen Sie bzw. Ihre Familie den Visumantrag aus (für jedes nachziehende Familienmitglied 


einen eigenen Antrag). 


5. Drucken Sie bzw. Ihre Familie den Visumantrag (pdf-Dokument) aus. 


Bitte beachten: weitere Unterlagen können von der Visastelle angefordert werden! 


Weitere Informationen zum Visumverfahren erhalten Sie auf den Internetseiten der jeweils 


zuständigen deutschen Auslandsvertretung. 



https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/deutsche-auslandsvertretungen
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TANZ-THEATER-PROJEKT FÜR FLÜCHTLINGE
sucht


weitere Teilnehmer (Frauen u. Männer ab ca. 18 Jhr.)
Zeitraum: Sofort - ca. Oktober 2018


Was macht man dort???


➔ Schauspielunterricht/ Drama-
turgie


➔ Rhythmustraining (inkl. Body-
percussion, Deutschtraining etc.)


➔ Tanz- & Trommel-/ Percussions-
unterricht bzw. -spiel


➔ ➔ All das stärkt & mobilisiert 
(Lebensgefühl, Selbstbewusstsein) 


Wann geht es los???


➔ Sofort! Jeden Samstag, 15 Uhr


Wo findet das statt???


➔ im ‘Salon77’ (Künstlerverein e.V.),
Richard-Wagner-Str. 60
(oberes Frauenland)


Kostet mich das etwas???


➔ lediglich vielleicht d. Busfahrkarte


Wie kann ich mich anmelden???


➔ über die Leitung d. Gemeinschafts-
unterkunft


➔ Eintrag in die unten stehende Liste
➔ E-mail: salon77@t-online.de


Am Ende gibt es ein Zertifikat!


➔ ➔ Unser Projekt ist 
für 6 Monate geplant (Samstags,
v. 15 - ca. 17 Uhr) & endet mit


einer (öffentlichen) 
Theater-Aufführung - 


eine regelmässige Teilnahme
sollte bis dahin verbindlich sein!!!
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Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

 
Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende und weiterhin viel Kraft für Ihr großartiges 
Engagement.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Tobias Goldmann    Sandra Hahn    Tobias Bothe 
 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 
Ehrenamtskoordination Flüchtlingshelferkreise 
Randersackerer Straße 25 
97072 Würzburg 
 
 


